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Westfälischen Turnerbundes e.V. 
gem. § 18.3 (g) der Satzung 
 
   

 

       

A. Mitgliedsbeiträge. § 5 der Satzung: 

1. Zur Erfüllung der Aufgaben des Westfälischen Turnerbundes e.V. (WTB) werden 
Beiträge erhoben; zusätzlich können Umlagen erhoben werden. Über die Höhe 
entscheidet die Mitgliederversammlung / der Landesturntag.  
 
 

2. Die Beiträge werden auf Grundlage der vom Verein gemeldeten Mitglieder des 
Vorjahres, erhoben. Die Mitgliedermeldung erfolgt dabei „online“ über den 
Landessportbund NRW (LSB). Der Stichtag für die Mitgliederermittlung ist der 
31.12. eines jeden Jahres.  
Der WTB wird im Bestandserhebungsportal des LSB unter der Rubrik 530B 
„Turnen Westfalen“ geführt. 
 
 

3. Die Beiträge sind zum 01. Januar des jeweiligen Jahres fällig. 

 

 

4. Der WTB-Mitgliedsbeitrag, beschlossen auf dem Landesturntag am 4. September 

2022, beträgt mit Wirkung zum 01. Januar 2023: 

Kinder und Jugendliche 1,60 € pro Mitglied 
Erwachsene   1,85 € pro Mitglied  
 
Der Mitgliedsbeitrag für außerordentliche Mitglieder wird vom WTB-Präsidium 

 festgelegt und durch den Hauptausschuss bestätigt. 
 
 
5. Die Untergliederungen des WTB <die Turngaue > erheben eigene Beiträge. 

Zusätzlich stellen die Turngaue den Vereinen die Beiträge (Verbandsgebühren) 

des Deutschen Turnerbundes (DTB) inkl. Des Deutschen Olympischen Sportbundes 

(DOSB) sowie des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) in 

Rechnung.  

 

 

6. Die WTB- Beiträge werden nach Meldeschluss der jeweiligen Bestandserhebung 

(durchgeführt durch den Landessportbund NRW zum 31.03.) pro Verein berechnet 

und danach vom jeweiligen Turngau zusammen mit den Gau-, DTB- DOSB-, u. LSB- 

Beiträgen in Rechnung gestellt. Anschließend leiten die Turngaue die WTB-, DTB-, 

DOSB- und LSB- Beiträge in max. 3 Teilbeträgen 31.03., 30.06. u. 30.09. an den 

WTB weiter. Der WTB führt nach Erhalt der Rechnungen von DTB u. LSB die 

Beiträge an die beiden Dachverbände ab. 
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B. Umlagen 

Umlagen sind einmalige, von den Mitgliedern zu leistende Geldbeträge, deren Höhe 
nicht über dem Sechsfachen des jährlichen Mitgliedsbeitrages liegen dürfen.  
 
Die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Umlagen werden direkt durch den 

WTB den Mitgliedsvereinen in Rechnung gestellt.  

 

Beschlossen beim Hauptausschuss am 20.04.2024 in Oberwerries 

 

 
Manfred Hagedorn 

Präsident 

  


